
 

 

Stellungnahme  
des Dachverbands der Migrantenorganisationen in 

Ostdeutschland (DaMOst)  
zum Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

 
 
Der demografische Wandel trifft die ostdeutschen Länder besonders schwer. So wird 2045 der 
Anteil junger Menschen unter 20 sowie der Anteil von Menschen im erwerbsfähigem Alter 
zwischen 20 und 64 Jahren im Bundesvergleich am geringsten, der an Menschen über 64 
Jahren hingegen am höchsten ausfallen. Müssen in den westdeutschen Ländern und Berlin 
2045 im Schnitt 48 Menschen die Rente von 52 Personen erarbeiten, müssen dies in den 
ostdeutschen Ländern 31 für 69. Die ostdeutschen Länder sind daher besonders auf 
Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung angewiesen.  
Zuwanderung findet in den ostdeutschen Bundesländern jedoch nach wie vor überwiegend 
durch Zuweisung statt. Es fehlen gezielte Anwerbemaßnahmen die Anreize liefern, trotz 
fehlender Standortbedingungen in die ostdeutschen Flächenländer einzuwandern. Im 
Gegenteil sinkt der Anreiz zur Einwanderung bzw. zum dauerhaften Verbleib angesichts der 
vorhandenen und in letzter Zeit wieder stark zunehmenden Fremdenfeindlichkeit weiter. 
Migrantische Organisationen, welche erwiesenermaßen wichtige Anlaufstellen für 
Neuzuwanderer bilden, sind in Ostdeutschland, wenn überhaupt vorhanden, wenig 
strukturiert, artikulationsschwach und ressourcenarm.  
In der Folge kommt es in den ostdeutschen Flächenländern zu einer Art Negativselektion: 
erwerbsfähige Migrant*innen wandern weiter und es bleiben oftmals lediglich die, welche 
mangels arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen, fehlender familiärer Verbindungen oder 
aufgrund aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen nicht weiterwandern können. Dies zeigt sich 
unter Anderem am Anteil von Personen mit abgelehntem Schutzstatus an der ausländischen 
Bevölkerung, der in den ostdeutschen Bundesländern mehr als 3 mal so hoch ist wie in den 
westdeutschen und Berlin (4,9% zu 1,5%) . 
Hieran wird deutlich, dass für die ostdeutschen Länder insbesondere die Neuregelung des § 60 
AufenthG von Interesse ist, da dieser Menschen mit abgelehntem Schutzstatus über die 
Integration in den Arbeitsmarkt eine dauerhafte Bleibeperspektive ermöglichen und so zur 
Fachkräftegewinnung in den ostdeutschen Bundesländern führen könnte.  
Mit Enttäuschung stellen wir jedoch fest, dass die Neuregelungen im Referentenentwurf weiter 
an der Ausbildungsduldung festhalten, Unsicherheiten sowohl auf Auszubildenden- als auch 
auf Unternehmerseite also bestehen bleiben. 
 
DaMOst fordert, dass zum Zwecke der Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
wird und dies bereits während etwaiger ausbildungsvorbereitender Maßnahmen wie 
bsplsw. betrieblicher Einstiegsqualifizierungen. Auf diese Weise sollen Rechtssicherheit 
für alle Beteiligten sowie gleichberechtigte Zugänge zu Ausbildungsförderungen ermöglicht 
werden. 

Die Neuregelung des § 60b Abs. 1 AufenthG, welche Möglichkeiten zur Verweigerung 
der Ausbildungsduldung in Ausnahmefällen beinhalten, lehnen wir ab. Diese schaffen 
Ermessensspielräume die erfahrungsgemäß und auch erwartbar eher zu Ungunsten 
Geflüchteter ausgelegt werden. 

Die Regelungen zur Identitätsklärung in § 60 Abs. 2 AufenthG, welche diese zeitlich auf 
die ersten sechs Monate beschränkt, lehnt DaMOst ebenfalls ab. Die Einschränkungen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen und überhaupt die persönliche Situation neuankommender 
Geflüchteter lassen die geforderten Mitwirkungspflichten zur Identitätsklärung kaum zu. 



 

 

Folglich wird die Neuregelung dazu führen, dass viele Auszubildende aufgrund 
unzureichender Mitwirkungspflichten keine Ausbildungsduldung erhalten können. 
Um die sprachlichen Fähigkeiten gemäß § 2 Abs. 11a AufenthG zu erwerben, braucht es den 
Zugang zu Sprachkursen. Integrationskurse und berufsbezogene Sprachförderung sollen 
daher prinzipiell auch für Geflüchtete zugänglich sein. 
 
Darüber hinaus fordert DaMOst, dass die einschränkenden Regelungen in den § 59, und 
132 SGB III sowie in § 8 BAföG und § 22 SGB XII gestrichen werden. Geflüchteten sollen 
Zugang zu sämtlichen Ausbildungsförderungen, ausbildungsbegleitenden Förderangeboten 
sowie ausbildungsvorbereitenden und -begleitenden Förderleistungen der Arbeitsagenturen 
erhalten.  
 
Insgesamt ist zu sagen, dass es angesichts des bereits bestehenden und zu erwartend 
verschärftem Fachkräftemangel vor allem in den ostdeutschen Bundesländern vermessen ist, 
Schutzsuchende, die faktisch die Mehrheit der in Ostdeutschland lebenden ausländischen 
Bevölkerung ausmachen (und mittelfristig auch ausmachen werden) durch restriktive 
gesetzliche Regelungen bzw. restriktive Auslegung von Ermessensspielräumen an der 
Aufnahme einer Ausbildung zu hindern. Deshalb spricht sich DaMOst ausdrücklich für die 
oben genannte Anpassung des § 60 AufenthG sowie die sozialrechtliche Gleichstellung 
Geflüchteter aus.  
 
Generell gilt es, in Ostdeutschland Rahmenbedingungen zu schaffen, die Migrant*innen nicht 
nur den Verbleib ermöglichen, sondern sie auch dazu ermutigen. Dies bedarf neben 
gesetzlichen Regelungen auch des Ausbaus vorhandener bzw. der Initiierung geeigneter 
Bundesprogramme zur Bekämpfung von Rechtsextremismus sowie nicht zuletzt auch der 
strukturellen Förderung von Migrantenorganisationen, damit diese ihre 
Brückenbaufunktion in angemessener Weise ausüben können. 


